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Die Vereinbarung von Praxisbesonderheiten stellt sicher, dass Sie nicht mit Ihrem Ho-
norar für die Versorgung teurer Patienten haften müssen. 
Die Prüfvereinbarung sieht zudem vor, dass die Besonderheiten und der finanzielle 
Mehrbedarf bei besonders teuren Therapien automatisch aus den Richtgrößen gefiltert 
werden. Das hält den bürokratischen Aufwand so klein wie möglich. 
Sehr teure Heilmitteltherapien, werden in Nordrhein hundertprozentig als Praxisbeson-
derheit gewertet. Wurde preisbewusst rezeptiert, so wird im Rahmen einer Vorabprü-
fung zur Wirtschaftlichkeitsprüfung jedes einzelne dieser Rezepte mit den Kosten in 
voller Höhe als Praxisbesonderheit betrachtet. Diese Heilmittelverordnungen belasten 
de facto nicht die Heilmittelausgaben einer Praxis. 
 
Heilmittel-Praxisbesonderheiten: 
 
Symbolnummer Praxisbesonderheit Heilmittel  

90950 Maßnahmen der Physikalischen Therapie ohne MLD für die 
ersten 2 Monate nach chirurgisch-orthopädischen Operationen 

90951 Manuelle Lymphdrainage für die ersten 2 Monate nach chirur-
gisch-orthopädischen Operationen  

 
Für Kinder und Jugendliche: 
 
Symbolnummer Praxisbesonderheit Heilmittel  

90952 Maßnahmen der Ergotherapie bei Patienten mit Hemiparese, 
spastischer Di- und Tetraplegie 

90953 Maßnahmen der Stimm-, Sprech- und Sprachtherapie bei Pati-
enten mit Hemiparese, spastischer Di- und Tetraplegie 

90954 Maßnahmen der Physikalischen Therapie ohne MLD bei Pati-
enten mit Hemiparese, spastischer Di- und Tetraplegie 

90955 Maßnahmen der Ergotherapie bei komplexen zerebralen Dys-
funktionen bei Krankheiten der ICD-10-Codierungen: G10, G11, 
G12, G13, G80, zerebralen Anfallsleiden oder neurodegenerativen 
bzw. metabolischen bzw. muskulären Systemerkrankungen 

90956 Maßnahmen der Stimm-, Sprech- und Sprachtherapie bei kom-
plexen zerebralen Dysfunktionen bei Krankheiten der ICD-10-
Codierungen: G10, G11, G12, G13, G80, zerebralen Anfallsleiden 
oder neurodegenerativen bzw. metabolischen bzw. muskulären 
Systemerkrankungen 

Symbolnummer Praxisbesonderheit Heilmittel  

90957 Maßnahmen der Physikalischen Therapie ohne MLD bei kom-
plexen zerebralen Dysfunktionen bei Krankheiten der ICD-10-
Codierungen: G10, G11, G12, G13, G80, zerebralen Anfallsleiden 
oder neurodegenerativen bzw. metabolischen bzw. muskulären 
Systemerkrankungen 

90958 Maßnahmen der Ergotherapie bei schweren/tiefgreifenden Ent-
wicklungsstörungen nach ICD-10-Codierungen F80.0 bis F80.3, 
F82, F83, F84 

90959 Maßnahmen der Stimm-, Sprech- und Sprachtherapie bei 
schweren/tiefgreifenden Entwicklungsstörungen nach ICD-10-
Codierungen F80.0 bis F80.3, F82, F83, F84 

90960 Maßnahmen der Physikalischen Therapie ohne MLD bei 
schweren/tiefgreifenden Entwicklungsstörungen nach ICD-10-
Codierungen F80.0 bis F80.3, F82, F83, F84 

90967 Maßnahmen der Ergotherapie bei erworbener und/oder angebo-
rener schwerer geistiger und/oder körperlicher Behinderung, 
Mehrfachbehinderung 

90968 Maßnahmen der Stimm-, Sprech- und Sprachtherapie bei er-
worbener und/oder angeborener schwerer geistiger und/oder kör-
perlicher Behinderung, Mehrfachbehinderung 

90969 Maßnahmen der Physikalischen Therapie ohne MLD bei er-
worbener und/oder angeborener schwerer geistiger und/oder kör-
perlicher Behinderung, Mehrfachbehinderung 

90970 Maßnahmen der Physikalischen Therapie ohne MLD bei Pati-
enten mit Mukoviszidose  

90981 Maßnahmen der Ergotherapie bei palliativmedizinischer Betreu-
ung  

90982 Maßnahmen der Stimm-, Sprech- und Sprachtherapie bei palli-
ativmedizinischer Betreuung  

90983 Maßnahmen der Physikalischen Therapie ohne MLD bei pallia-
tivmedizinischer Betreuung  
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Für Erwachsene: 
 
Symbolnummer Praxisbesonderheit Heilmittel  

90971 Maßnahmen der Ergotherapie bei Patienten mit angeborenen 
oder erworbenen Plegien / Paresen, zentral oder peripher (z. B. 
Zerebralparese, Plexusparesen, Muskeldystrophie, kongenitale 
Kontrakturen) 

90972 Maßnahmen der Stimm-, Sprech- und Sprachtherapie bei Pati-
enten mit angeborenen oder erworbenen Plegien / Paresen, zent-
ral oder peripher (z. B. Zerebralparese, Plexusparesen, Muskel-
dystrophie, kongenitale Kontrakturen,)   

90973 Maßnahmen der Physikalischen Therapie ohne MLD bei Pati-
enten mit angeborenen oder erworbenen Plegien / Paresen, zent-
ral oder peripher (z. B. Zerebralparese, Plexusparesen, Muskel-
dystrophie, kongenitale Kontrakturen) 

90974 Maßnahmen der Ergotherapie bei schweren neurologischen 
Erkrankungen wie z. B. amyotrophische Lateralsklerose (ALS); 
Wachkomapatienten; Multiple Sklerose; M. Parkinson nur nach 
den ICD-10-Codierungen G20.1, G20.2, G21; Apoplexie für den 
Zeitraum eines Jahres nach auslösendem Ereignis 

90975 Maßnahmen der Stimm-, Sprech- und Sprachtherapie bei 
schweren neurologischen Erkrankungen wie z. B. amyotrophische 
Lateralsklerose (ALS); Wachkomapatienten; Multiple Sklerose; 
M. Parkinson nur nach den ICD-10-Codierungen G20.1, G20.2, 
G21; Apoplexie für den Zeitraum eines Jahres nach auslösendem 
Ereignis 

90976 Maßnahmen der Physikalischen Therapie ohne MLD bei 
schweren neurologischen Erkrankungen wie z. B. amyotrophische 
Lateralsklerose (ALS); Wachkomapatienten; Multiple Sklerose; 
M. Parkinson nur nach den ICD-10-Codierungen G20.1, G20.2, 
G21; Apoplexie für den Zeitraum eines Jahres nach auslösendem 
Ereignis 

90977 Manuelle Lymphdrainage bei einer chronischen Lymphabfluss-
Störung, aufgrund einer onkologischen Erkrankung 

 

Im Unterschied zu den Praxisbesonderheiten, die zu 100 Prozent durch die Prüfungs-
stelle anerkannt werden, gibt es noch diejenigen, die ein Arzt über die definierten Indi-
kationen hinaus im Rahmen einer Wirtschaftlichkeitsprüfung geltend machen kann. 
Unter § 5, Abs. 3 der Heilmittel-Richtgrößenvereinbarung heißt es: 
„Andere Praxisbesonderheiten sind – soweit objektivierbar – zu berücksichtigen, 
wenn der Arzt nachweist, dass er der Art und der Anzahl nach besondere von der 
Arztgruppentypik abweichende Erkrankungen behandelt hat und hierdurch notwen-
dige Mehrkosten entstanden. Die Anerkennung als Praxisbesonderheit ist auf die 
Höhe der hierdurch bedingten Mehrkosten begrenzt. Die schlüssige Darlegung dieser 
Praxisbesonderheiten sowohl dem Grunde als auch der Höhe nach obliegt dem zu 
prüfenden Arzt.“ 
Als in ein Prüfverfahren einbezogener Arzt erhalten Sie vor Einleitung weiterer Verfah-
rensschritte Gelegenheit, Praxisbesonderheiten darzulegen, d. h. aufgrund welcher 
besonderen, der Art und der Anzahl nach von der Typik in der Arztgruppe abweichen-
den Erkrankungen Sie 

– welche Heilmitteltherapien 
– mit welchen (ggf. geschätzten) Mehrkosten je Behandlungsfall 

veranlasst haben. 
 
 


